	BDI-BGA-Hilfestellung zur Erfüllung der
Anforderungen aus der REACH-Verordnung
	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]&, BGA

Bundesverband
GrolRhandel, AulRenhandel,
Dienstleistungen e.V.





	2.2.4
Registrierung - Herstellung und Import von Erzeugnis​sen (Notifizierung) 
	Version 5.2
	1.6.2011


	Was?

	1. Ein Produzent oder Importeur von Erzeugnissen muss die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) unter​richten (Notifizierung) über einen Stoff, der alle nachfolgend genannten Bedingungen erfüllt (Art. 7 (2 ff.)):

a) der Stoff muss von der ECHA in der "Liste der für eine Aufnahme in Anh. XIV in Frage kommenden Stoffe" gemäß Art. 59 (1) (sog. "Kandidatenliste") bekannt gegeben worden sein. Dies kann gemäß Art. 57 nur Stoffe (die sog. "besonders besorgniserregenden (SVHC))" betreffen, die krebserzeugend, erbgut​verändernd, fortpflanzungsgefährdend (jeweils Kategorie 1 oder 2), persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT), sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) sind oder sonstige persistente, bioak​kumulierbare Eigenschaften aufweisen, die nach wissenschaftlichen Erkenntnissen wahrscheinlich schwerwiegende Wirkungen auf die menschliche Gesundheit oder auf die Umwelt haben und ebenso besorgniserregend sind wie die zuvor genannten. Letztere werden im Einzelfall ermittelt.

b) der Stoff muss in den von einem Produzenten oder Importeur hergestellten oder importierten Erzeugnis​sen in einer Menge von insgesamt > 1 t/a je Produzent oder Importeur vorkommen und in einer Konzen​tration von mehr als 0,1 Massenprozent (bezogen auf das gesamte hergestellte oder importierte Erzeug​nis) enthalten sein.
2. Dies gilt nicht, falls der Stoff bereits für die betr. Verwendung registriert wurde (Art. 7 (6)) oder wenn der Produzent oder Importeur eine Exposition von Mensch oder Umwelt unter normalen oder vernünftigerweise vorhersehbaren Verwendungsbedingungen einschließlich der Entsorgung ausschließen kann (Art. 7 (3)).

3. Professionelle Abnehmer eines Erzeugnisses, das die Bedingungen unter Nr. 1 erfüllt, erhalten für eine sichere Verwendung des Erzeugnisses vom Lieferanten ausreichende Informationen, mindestens aber den Namen des betreffenden Stoffes (Art. 33 (1), s. BDI-Hilfestellung 3.2.6).
4. Auf Ersuchen erhalten (private) Verbraucher innerhalb von 45 Tagen kostenlos ausreichende Information für eine sichere Verwendung des Erzeugnisses, mindestens aber den Namen des betreffenden Stoffes (Art. 33 (2), s. BDI-Hilfestellung 3.2.6).

	Wer?

	5. Produzenten und Importeure, deren Erzeugnisse unter o. g. Bestimmungen fallen, sind notifizierpflichtig.

6. Produzenten von Erzeugnissen sind natürliche oder juristische Personen, die ein Erzeugnis in der EU produ​zieren oder zusammensetzen (Art. 3 (4)). Importeure sind natürliche oder juristische Personen in der EU, die für die Einfuhr in die EU verantwortlich sind (Art. 3 (11)), s. BDI-Hilfestellungen 1.2.5, 1.2.6.

	Wie?

	7. Für die Notifizierung sind folgende Informationen zu übermitteln:
a) Identität und Kontaktangaben des Produzenten oder Importeurs gemäß Anh. VI, Abschnitt 1, mit Aus​nahme der eigenen Betriebsstandorte;
b) Registriernummer/n nach Art. 20 (1), falls verfügbar;
c) Identität des Stoffes gemäß Anh. VI, Abschnitte 2.1 bis 2.3.4, s. BDI-Hilfestellung 2.2.8;
d) Einstufung des Stoffes gemäß Anh. VI, Abschnitte 4.1 und 4.2, s. BDI-Hilfestellung 2.2.6;
e) kurze Beschreibung der Verwendung des Stoffes im Erzeugnis gemäß Anh. VI, Abschnitt 3.5 und der Verwendung des Erzeugnisses.
f) Mengenband des Stoffes, z. B. 1 bis 10 t/a, 10 bis 100 t/a, usw., s. BDI-Hilfestellungen 2.2.1, 2.2.2.
8. Die gemäß Artikel 6 und 7 zu registrierenden Stoffmengen (Stoff als solche, Stoffe aus Erzeugnissen) zählen nach Auffassung der Europäischen Kommission getrennt, s. insbesondere Schwelle von 1 t/a.

	Wann?

	9. Die Notifizierpflicht beginnt 6 Monate nach Bekanntgabe der Stoffe in der Kandidatenliste, frühestens am 1.6.2011.

	Hinweise, Empfehlungen, weiterführende Links

	10. Hinweise, Empfehlungen:
a) Die Schwellenwerte 1 t/a und 0,1 Massenprozent gelten für jeden einzelnen Stoff, der in der Kandidatenliste genannt ist. Der Schwellenwert 1 t/a bezieht sich auf alle Erzeugnisse der produzieren​den oder importierenden Rechtsperson, die > 0,1 Massenprozent des Stoffes enthalten. Der Grenzwert von 0,1 Massenprozent bezieht sich auf das Erzeugnis, so wie es produziert oder importiert wird ohne Verpackung (vgl. Richtlinie 94/62/EG), es sei denn, die Verpackung wäre das Erzeugnis.
b) Eine Informationspflicht unmittelbar nach Publikation der Kandidatenliste ist in der Lieferkette grund​sätzlich nicht realisierbar, da die Informationen erst über die gesamte Lieferkette zu ermitteln sind. Dem trägt auch die Formulierung in Art. 33 Rechnung, dass die dem Produzenten oder Importeur vorliegenden Informationen zur Verfügung gestellt werden müssen.
c) Die Information der Abnehmer und Verbraucher über die sichere Verwendung des Erzeugnisses ist nur erforderlich, wenn sie sich auch aus den Vorschriften für die Produktsicherheit ergibt, da gemäß Produkt​sicherheitsrichtlinie 2001/95/EG nur sichere Produkte in Verkehr gebracht werden, die bei normaler oder vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung, was auch die Gebrauchsdauer sowie gegebenenfalls die Inbetriebnahme, Installation und Wartungsanforderungen einschließt, keine oder nur geringe, mit seiner Verwendung zu vereinbarende und unter Wahrung eines hohen Schutzniveaus für die Gesundheit und Si​cherheit von Personen vertretbare Gefahren bergen. Neu ist lediglich die Information über SVHC-Stoffe.
d) Eine Ausnahme nach Art. 7 (3) ist ausreichend nur begründbar, wenn der Produzent oder Importeur des Erzeugnisses lückenlose Kontrolle über die Verwendung und Entsorgung hat oder diese außerhalb der EU erfolgt.
e) Die Registrierung gemäß Art. 7 (6) muss nicht in der Lieferkette des Produzenten oder Importeurs des Erzeugnisses erfolgt sein. Die betreffende Verwendung ist die "Verwendung des Stoffes in einem Erzeugnis." In den "Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen" der ECHA sind genau​ere Angaben zu den Erzeugniskategorien gegeben. Diese leisten jedoch keinen Beitrag zu verbessertem Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutz. Mustervereinbarungen zur Erteilung eines Bezugnahmerechts auf registrierte Daten und über Nutzungsrechte an einzelnen Studien für die Registrierung sind im BDI-Helpdesk REACH hier abrufbar.
11. Weiterführende Links:
a) ECHA: Rechtlich nicht verbindliche "Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen" und "Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur Stoffsicherheitsbeurteilung"
b) BDI: s. BDI-Hilfestellung 2.2.3 zur Definition von Erzeugnissen und beabsichtigter Freisetzung aus Er​zeugnissen.
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